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m Dezember 2016 veröf-

fentlichte die FATF den 

vierten Länderbericht zur Schweiz, 

in dem sie die insgesamt gute 

Qualität des Schweizer Disposi-

tivs zur Bekämpfung von Geldwä-

scherei und Terrorismusfinanzie-

rung anerkennt. In einigen Berei-

chen verweist sie jedoch auf 

Schwachstellen der Regulierung 

oder der Wirksamkeit des Dispo-

sitivs und erwartet Verbesserun-

gen der Schweiz. Die Kommission 

für Rechtsfragen des Nationalrats 

hat mit 13 gegen 12 Stimmen ent-

schieden, nicht auf die Revision 

des Geldwäschereigesetzes 

(GwG) einzutreten, was der 

Schweiz heftige Kritik einbringt.  

Eine notwendige Revision 

Die Schweiz beteiligt sich aktiv an den 
von der internationalen Gemeinschaft 
unternommenen Anstrengungen zur 
Bekämpfung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung. Sie ist Grün-
dungsmitglied der FATF, die mit ihren 
Empfehlungen die internationalen 
Standards in diesem Bereich festlegt. 
Die Schweiz hat diese wie alle Mitglie-
der genehmigt und sich verpflichtet, 
sie im nationalen Recht umzusetzen. 

Im Länderbericht von 2016 wurde die 
technische Konformität der Schweizer 
Rechtsvorschriften mit 9 der 40 FATF-
Empfehlungen als ungenügend be-
notet. Da auch die Empfehlung 10 zu 
diesen zählt, befindet sich die Schweiz 
in einem intensivierten Folgeprozess 
mit einer häufigeren Berichterstattung. 
Da sie mehr als 7 ungenügende Noten 

hat, muss sie sich in mindestens zwei 
Bereichen verbessern (ohne dadurch 
einen anderen zu verschlechtern).  

Gemäss der Botschaft des Bundesra-
tes erwartet die FATF, «dass bis Feb-
ruar 2020 ein Grossteil der festgestell-
ten Mängel im Bereich der techni-
schen Konformität behoben ist. Be-
rücksichtigt werden nur bis dahin in 
Kraft gesetzte und anwendbare ge-
setzliche oder reglementarische   
Massnahmen. 2021 wird die Schweiz 
einer Folgeprüfung zur Wirksamkeit ih-
rer Vorgaben unterzogen. Damit sie 
aus dem intensivierten Folgeprozess 
ausscheidet, ist eine Verbesserung 
der Konformität mit der Empfehlung 
10 der FATF unabdingbar.»1 

Mehrere Massnahmen sind bereits in 
Kraft: Die neuen Vorschriften über die 
Inhaberaktien seit dem 1.  Mai 20192, 
ein besseres Risikomanagement und 
die Senkung des Schwellenwerts für 
Kassageschäfte seit dem 1. Januar 
20203. Im Weiteren ist die Verbesse-
rung der internationalen Zusammen-
arbeit der Meldestelle Gegenstand ei-
nes Gesetzesentwurfs zur Verstär-
kung der Terrorismusbekämpfung 4 . 
Und letztlich wird das GwG einer Re-
vision unterzogen, zu welcher der Na-
tionalrat in dieser Session Stellung 
nehmen muss. Selbst wenn diese Re-
vision zum Zeitpunkt des neuen Län-
derexamens der FATF noch nicht in 
Kraft sein wird, ist die Tatsache, dass 
sie im Gange ist, ein wesentlicher Fak-
tor bei der Gesamtbeurteilung. Die 
Reputation der Schweiz und die At-
traktivität ihres Finanzplatzes müssen 
bewahrt werden.  

Das Geldwäschereigesetz 

muss revidiert werden, 

damit die Schweiz den in-

tensivierten Folgeprozess 

der FATF verlassen kann. 
 

Der Nationalrat muss auf 
diese Revision eintreten, 

anstatt sie pauschal 
abzulehnen. 

 
 

 
 

I 

Empfehlung der VSPB 

•19.044 Revision des 
Geldwäschereigesetzes: 
Eintreten 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-suisse-2016.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/5451.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190044


 

Empfehlung 10 

Zur Verbesserung der Konformität der 
Schweizer Rechtsvorschriften mit der 
Empfehlung 10 der FATF, eines 
grundlegenden Standards, sollen aus-
drückliche rechtliche Grundlagen zur 
Verpflichtung der Feststellung des 
wirtschaftlich Begünstigten und der 
Überprüfung von dessen Identität (Art. 
4 Abs. 1 GwG) und zur regelmässigen 
Aktualisierung der Kundendaten (Art. 
7 Abs. 1bis GwG) geschaffen werden. 
Ursprünglich war vorgesehen, diese 
beiden Massnahmen in der Geldwä-
schereiverordnung der FINMA festzu-
schreiben. Dann wurde aus Gründen 
der Rechtssicherheit eine Aufnahme 
ins Gesetz bevorzugt. 

Dennoch ist die Überprüfung der Iden-
tität des wirtschaftlich Berechtigten 
keine wirklich neue Verpflichtung. Es 
geht allein darum, eine bereits beste-
hende Praxis, die ebenfalls von der 
Rechtsprechung diktiert wurde, im 
Gesetz zu verankern. 

Ausserdem aktualisieren Finanzinter-
mediäre bereits regelmässig ihre Kun-
deninformationen. Es stimmt aller-
dings, dass es manchmal an Gelegen-
heiten für eine Aktualisierung fehlt. Mit 
der Revision des GwG wird dieser 
Mangel behoben, wobei den Finanzin-
termediären dank des risikobasierten 
Ansatzes gleichzeitig die grösstmögli-
che Flexibilität garantiert wird. 

Obwohl diese Revision des GwG in 
diesen Punkten formell erscheinen 
mag, wird sie von niemandem in Frage 
gestellt – sie ist von wesentlicher Be-
deutung, um gegenüber der FATF die 
Konformität des Schweizer Dispositivs 
zu belegen. Art. 9b des Gesetzes klärt 
auch die Möglichkeit, eine Geschäfts-
beziehung abzubrechen, nachdem 

1 BBl 2019 S. 5461 
2 Bundesgesetz über die Umsetzung der 
FATF-Empfehlungen 

vom Melderecht Gebrauch gemacht 
wurde. Verbesserungen wären auch 
bei den Straftaten möglich. Aus die-
sen Gründen ist eine Anpassung des 
GwG dringend erforderlich und damit 
auch das Eintreten des Nationalrates 
auf die entsprechende Revision. 

Die Empfehlung 10 betrifft auch die 
Identifizierung der Vertragspartei bei 
Kassageschäften. Es geht um Zahlun-
gen, die am Schalter getätigt werden, 
ohne dass beim Institut ein Konto ge-
führt wird. Die FATF erachtet den 
Schwellenwert von 25'000 Franken, 
welche die Identifikationspflicht aus-
löst, als zu hoch, und die Schweiz hat 
diesen seit dem 1. Januar 2020 auf 
15'000 Franken gesenkt (in der EU 
sind es 15'000 Euro und in den USA 
10'000 Dollar). Obwohl diese Sen-
kung nur 0,012% der Transaktionen 
im schweizerischen Zahlungsver-
kehrssystem betrifft und von nieman-
den in Frage gestellt wird, verlangt 
eine Motion der Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben des Nationalrats 
eine Rückkehr zum Schwellenwert 
von 25'000 Franken. Damit die 
Schweiz den intensivierten Folgepro-
zess der FATF verlassen kann, muss 
der Ständerat diese Motion ablehnen. 

Empfehlung 22 

Bereits 2005, im dritten FATF-Länder-
bericht zur Schweiz, und dann im 
Folgebericht von 2009, kritisierte die 
FATF die Umsetzung der Empfehlung 
22 durch die Schweiz als mangelhaft, 
insbesondere in Bezug auf Leistungen 
bezüglich Gründung, Führung oder 
Verwaltung von Gesellschaften oder 
Trusts. Im vierten FATF-Länderbericht 
werden diese Kritikpunkte erneut auf-
geführt, wobei eine explizite Empfeh-
lung zu diesem Punkt formuliert wurde. 

3 Neue Versionen der GwV-FINMA und 
der Sorgfaltspflichtvereinbarung der 
Schweizer Banken (VSB 20) 

Als Antwort auf diese Kritik ist vorge-
sehen, dass bestimmte Dienstleistun-
gen bezüglich Gründung, Führung    
oder Verwaltung von Gesellschaften 
oder Trusts GwG-Verpflichtungen 
auslösen. Solche Dienstleistungen 
werden in der Regel von Notaren, 
Rechtsanwälten, Treuhändern oder 
Steuerberatern bereitgestellt. Sie kön-
nen aber auch von anderen Berufs-
gruppen, die im GwG-Entwurf unter 
dem nicht sehr geeigneten Begriff 
«Beraterinnen und Berater» zusam-
mengefasst sind, angeboten werden. 

Obwohl der Anwendungsbereich im 
Vergleich zum Vernehmlassungsent-
wurf eingeschränkt wurde, scheinen 
diese Bestimmungen der Grund zu 
sein, dass eine kleine Mehrheit der 
RK-N nicht auf die GwG-Revision ein-
trat. Wir sind weit entfernt von der Auf-
regung im Parlament nach der Veröf-
fentlichung der Panama Papers, als 
bekannt wurde, dass bestimmte 
Schweizer Rechtsanwälte als Verwal-
tungsräte bei Offshore-Firmen tätig 
waren! Dennoch haben die Rechtsan-
wälte und Notare gemäss dem letzten 
Bericht der Meldestelle in den letzten 
zehn Jahren weniger als ein Dutzend 
Meldungen pro Jahr erstattet5. 

Der Vorwurf eines «Swiss Finish», auf 
den die Banken gewöhnlich sensibel 
reagieren, scheint auch nicht gerecht-
fertigt, haben doch alle Nachbarländer 
eine entsprechende Bestimmung in 
ihr nationales Recht aufgenommen. 

Fazit: Der Nationalrat muss der Min-
derheit seiner Rechtskommission un-
bedingt folgen und auf diese Revision 
eintreten, selbst wenn grosse Kritik-
punkte beseitigt werden müssen. Man 
muss das Kind aber auch nicht mit 
dem Bade ausschütten. 

4 18.071 Terrorismus und organisierte Kri-
minalität 
5 Jahresbericht 2018 des MROS, S. 16 

 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/4489.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184094
https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2018-d.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180071

